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            G e m e i n d e  N o t t u l n 
                  Der Bürgermeister 
 
 

Bürgerhaushalt: 
Alter Hof Schoppmann, Darup 
 

Begründung des Bürgeranliegens: 
Die Obergrenze der Summe, zu der der Bürgermeister nach Gründung der „Alter Hof 
Schoppmann Immobilien GmbH“ mit ihr einen Vertrag zu Lasten der Gemeinde Nottuln ab-
schließen kann, sollte verringert werden. 

 
 
 
 
  
 

Beratungsfolge: 
  
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

08.02.2012 öffentlich 

Beratungsergebnis 
einstimmig ja nein enthalten

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Umwelt und Ordnungswesen 

    

 
  
 
gez. Schneider 
  

öffentliche Beschlussvor-
lage 
Vorlagen-Nr. 029/2012 
 
Produktbereich/Betriebszweig: 
16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
Datum: 
24.01.2012 
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Vorlage Nr. 029/2012 

 

 

Information der Verwaltung: 
Das Projekt Alter Hof Schoppmann wird u.a. den Betrieb eines Lebensmittelgeschäftes mit 
Café beinhalten. Beides kann fußläufig, insbesondere auch von in ihrer Mobilität beeinträch-
tigten Daruper Bürgern, genutzt werden und dient somit indirekt einer sonst gegebenenfalls 
anderweitig sicherzustellenden Daseinsvorsorge. Eine ausschließlich privat finanzierte Alter-
native ist in Darup unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen wie in Vorlage 028/2012 
erläutert nicht zu erwarten. 
 
Die Zuwendung der Gemeinde Nottuln führt zu einer Gesamtinvestition von etwa 3 Mio. € im 
Ortsteil Darup und wird hier neben den genannten Angeboten auch dauerhaft Arbeitsplätze 
schaffen und die Kaufkraft lokal binden. Beides dient einer zukunftsfähigen Entwicklung des 
Ortsteils Darup, die in ihrem Nutzen die Höhe der Zuwendung weit übersteigen. 
 
Eine Reduzierung der Zuwendung ist zudem gegenwärtig nicht mehr möglich, da sich die 
Gemeinde auf Grund des Ratsbeschlusses vom 18.10.2011 vertraglich zur Zahlung der Zu-
wendung bei Durchführung des geplanten Projektes verpflichtet hat. 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Bei Umsetzung des Vorschlags der Verwaltung: keine 
 
Eine Reduzierung der Zuwendung ist nicht möglich, da sich die Gemeinde auf Grund des 
Ratsbeschlusses vom 18.10.2011 vertraglich zur Zahlung der Zuwendung bei Durchführung 
des Projektes verpflichtet hat. 
 
 
 
 

Vorschlag der Verwaltung: 
Das Projekt Alter Hof Schoppmann wird durch die Gemeinde Nottuln weiterhin im geplanten 
Umfang unterstützt. 
 
 
 
 
Verfasst: Sachgebietsleiter: 
gez. Fuchte gez. Fuchte 
 


